
 FEUER                                                                                F818

 INDIREKTE BLITZSCHÄDEN AUF ERSTES RISIKO

 In Abänderung des Art. 1 (3) 2. Absatz der Allgemeinen Feuerversicherungsbedingungen haftet der Ver-
 sicherer bezüglich der unter "Haftungserweiterung auf indirekte  Blitzschäden"  versicherten  Gegen-
 stände auch für die nach den Feuerversicherungsbedingungen nicht gedeckten Blitzschäden. Die Haftung
 erstreckt sich somit auch auf Schäden, die durch  Überspannung  bzw. Induktion infolge Blitzschlages
 entstanden sind.

 Die Versicherungssumme für diese Position steht auf "Erstes Risiko" zur Verfügung.

 Schäden  der oben genannten Art, die durch innere oder äußere Abnützung des Materials oder durch un-
 sachgemäße Instandhaltung der versicherten Gegenstände hervorgerufen werden,  sind  jedoch  von  der
 Haftung des Versicherers ausgeschlossen.
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